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Resolution der Generalversammlung 
[ohne Überweisung an einen Hauptausschuss (A/58/L.14 und Add.1)] 

  58/11. Internationale Dekade für eine Kultur des Friedens und der  
 Gewaltlosigkeit zu Gunsten der Kinder der Welt (2001-2010) 

 Die Generalversammlung, 

 eingedenk der Charta der Vereinten Nationen, einschließlich der darin enthaltenen 
Ziele und Grundsätze, und namentlich ihres Bestrebens, die kommenden Generationen vor 
der Geißel des Krieges zu bewahren, 

 unter Hinweis auf die Satzung der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur, in der es heißt, dass, "da Kriege im Geiste des Menschen entste-
hen, auch die Verteidigung des Friedens im Geiste des Menschen ihren Anfang nehmen 
muss", 

 sowie unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über eine Kultur des Friedens, 
insbesondere die Resolution 52/15 vom 20. November 1997, mit der sie das Jahr 2000 zum 
Internationalen Jahr für eine Kultur des Friedens erklärte, auf ihre Resolution 53/25 vom 
10. November 1998, mit der sie den Zeitraum 2001-2010 zur Internationalen Dekade für 
eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit zu Gunsten der Kinder der Welt erklärte, 
auf die Resolution 56/5 vom 5. November 2001 und die Resolution 57/6 vom 4. November 
2002, 

 in Bekräftigung der Erklärung über eine Kultur des Friedens1 und des 
Aktionsprogramms für eine Kultur des Friedens2, in dem Bewusstsein, dass diese unter 
anderem die Grundlage für die Begehung der Dekade bilden, und in der Überzeugung, dass 
eine wirksame und erfolgreiche Begehung der Dekade auf der ganzen Welt eine Kultur des 
Friedens und der Gewaltlosigkeit fördern wird, die der Menschheit und insbesondere den 
kommenden Generationen zugute kommen wird, 

 unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen3, in der die ak-
tive Förderung einer Kultur des Friedens verlangt wird, 

 Kenntnis nehmend von der Resolution 2000/66 der Menschenrechtskommission vom 
26. April 2000 mit dem Titel "Wege zu einer Kultur des Friedens"4, 

_______________ 
1 Resolution 53/243 A. 
2 Resolution 53/243 B. 
3 Siehe Resolution 55/2. 
4 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2000, Supplement No. 3 und Korrigendum 
(E/2000/23 und Corr.1), Kap. II, Abschnitt A. 
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 sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs über die 
Internationale Dekade für eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit zu Gunsten der 
Kinder der Welt5, namentlich von Ziffer 28, aus der hervorgeht, dass jedes der zehn Jahre 
der Dekade jeweils einem anderen mit dem Aktionsprogramm zusammenhängenden 
vorrangigen Thema gewidmet wird, 

 feststellend, dass der vom 26. August bis 4. September 2002 in Johannesburg (Süd-
afrika) abgehaltene Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung, die vom 18. bis 22. März 2002 
in Monterrey (Mexiko) abgehaltene Internationale Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung, die vom 8. bis 10. Mai 2002 in New York abgehaltene Sondertagung der 
Generalversammlung über Kinder, die vom 31. August bis 7. September 2001 in Durban 
(Südafrika) abgehaltene Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, 
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz und die Dekade der 
Vereinten Nationen für Menschenrechtserziehung (1995-2004) für die Internationale De-
kade für eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit zu Gunsten der Kinder der Welt 
(2001-2010) von Bedeutung sind und dass die dort vereinbarten einschlägigen Beschlüsse 
nach Bedarf umgesetzt werden müssen, 

 in dem Bewusstsein, dass alle Anstrengungen, die das System der Vereinten Nationen 
im Allgemeinen und die gesamte internationale Gemeinschaft im Hinblick auf 
Friedenssicherung, Friedenskonsolidierung, Konfliktverhütung, Abrüstung, nachhaltige 
Entwicklung, Förderung der Menschenwürde und der Menschenrechte, Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit, gute Staats- beziehungsweise Amtsführung und die Gleichstellung der 
Geschlechter auf nationaler wie auf internationaler Ebene unternehmen, erheblich zu einer 
Kultur des Friedens beitragen, 

 feststellend, dass ihre Resolution 57/337 vom 3. Juli 2003 über die Verhütung 
bewaffneter Konflikte zur weiteren Förderung einer Kultur des Friedens beitragen könnte, 

 unter Berücksichtigung des "Manifests 2000" zur Förderung einer Kultur des 
Friedens, das auf eine Initiative der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur zurückgeht und das weltweit bisher mit über fünfundsiebzig Milli-
onen Unterschriften unterstützt wurde, 

 mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generaldirektors der Organisation 
der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur über die Durchführung der 
Resolution 57/6 der Generalversammlung6, 

 1. betont erneut, dass die Internationale Dekade für eine Kultur des Friedens und 
der Gewaltlosigkeit zu Gunsten der Kinder der Welt (2001-2010) das Ziel verfolgt, im An-
schluss an die Begehung des Internationalen Jahres für eine Kultur des Friedens im 
Jahr 2000 die weltweite Bewegung für eine Kultur des Friedens weiter zu stärken; 

 2. bittet die Mitgliedstaaten, ihren Tätigkeiten zur Förderung einer Kultur des Frie-
dens und der Gewaltlosigkeit, insbesondere während der Dekade, auf nationaler, regionaler 
und internationaler Ebene größeres Gewicht zu geben, sie auszuweiten und dafür zu sorgen, 
dass auf allen Ebenen ein Mehr an Frieden und Gewaltlosigkeit erzielt wird; 

 3. würdigt die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur dafür, dass sie die Förderung einer Kultur des Friedens als Ausdruck ihres grundle-
genden Auftrags anerkannt hat, und legt ihr nahe, als federführende Organisation für die 
Dekade ihre Tätigkeiten zur Förderung einer Kultur des Friedens, namentlich die weltweite 
Verbreitung der Erklärung über eine Kultur des Friedens1 und des Aktionsprogramms für 

_______________ 
5 A/56/349. 
6 Siehe A/58/182. 
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eine Kultur des Friedens2 und damit zusammenhängender Materialien in verschieden 
Sprachen, weiter zu verstärken; 

 4. würdigt außerdem die zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen, 
insbesondere das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, den Entwicklungsfonds der 
Vereinten Nationen für die Frau und die Friedensuniversität, für ihre Tätigkeiten zur 
weiteren Förderung einer Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, namentlich die 
Förderung der Friedenserziehung und die Tätigkeiten im Zusammenhang mit den im Ak-
tionsprogramm für eine Kultur des Friedens benannten konkreten Bereichen, und legt ihnen 
nahe, ihre Anstrengungen fortzusetzen, weiter zu verstärken und auszuweiten; 

 5. legt den zuständigen Behörden nahe, den Kindern in den Schulen eine Bildung 
zu vermitteln, die zu gegenseitigem Verständnis, Toleranz, aktiver Staatsbürgerschaft, 
Achtung der Menschenrechte und zur Förderung einer Kultur des Friedens erzieht; 

 6. ermutigt die Zivilgesellschaft, namentlich die nichtstaatlichen Organisationen, 
ihre Anstrengungen zur Förderung der Ziele der Dekade zu verstärken, unter anderem durch 
die Verabschiedung eines eigenen Aktivitätenprogramms zur Ergänzung der Initiativen der 
Mitgliedstaaten, der Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und der sonstigen 
internationalen und regionalen Organisationen; 

 7. befürwortet, dass die Massenmedien in die Erziehung zu einer Kultur des 
Friedens und der Gewaltlosigkeit einbezogen werden, insbesondere im Hinblick auf Kinder 
und Jugendliche, namentlich durch die geplante Ausweitung des Informationsnetzes "Kultur 
des Friedens" zu einem weltweiten Netzwerk von Internet-Seiten in vielen Sprachen; 

 8. begrüßt die von der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur unternommenen Anstrengungen, die während des Internationalen Jahres 
getroffenen Kommunikations- und Vernetzungsvereinbarungen weiterzuführen, um stets 
über den neuesten Stand der Entwicklungen im Zusammenhang mit der Begehung der De-
kade informieren zu können; 

 9. bittet die Mitgliedstaaten, alljährlich am 21. September den Internationalen Frie-
denstag als einen Tag zu begehen, an dem weltweit Waffenruhe und Gewaltlosigkeit 
herrschen, im Einklang mit Resolution 55/282 der Generalversammlung vom 7. September 
2001; 

 10. bittet die Mitgliedstaaten sowie die Zivilgesellschaft einschließlich der nicht-
staatlichen Organisationen, dem Generalsekretär Informationen über die Begehung der De-
kade und über die Tätigkeiten zur Förderung einer Kultur des Friedens und der Gewalt-
losigkeit zu unterbreiten; 

 11. betont die Bedeutung der zu diesem Punkt geplanten Plenarsitzungen auf ihrer 
sechzigsten Tagung7, befürwortet in dieser Hinsicht eine Beteiligung auf hoher Ebene und 
beschließt, zu gegebener Zeit die Möglichkeit zu prüfen, diese Sitzungen möglichst zeitnah 
zur Generaldebatte abzuhalten; 

 12. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer neunundfünf-
zigsten Tagung einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

 13. beschließt, den Punkt "Kultur des Friedens" in die vorläufige Tagesordnung ih-
rer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

59. Plenarsitzung 
10. November 2003 

 

_______________ 
7 Siehe Resolution 55/47, Ziffer 13. 


